
 

 

Erste Landesverordnung 

zur Änderung der Landesverordnung zur Absonderung von 

mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten oder 

krankheitsverdächtigen Personen und deren Hausstandsangehörigen 

und Kontaktpersonen 

vom 17. Februar 2021 

Aufgrund des § 32 Satz 1 in Verbindung mit § 28 Abs. 1 Satz 1 und 2 und der §§ 29 und 

30 Abs. 1 Satz 2 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt 

geändert durch Artikel 4 a des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3136), in 

Verbindung mit § 1 Nr. 1 der Landesverordnung zur Durchführung des 

Infektionsschutzgesetzes vom 10. März 2010 (GVBl. S. 55), zuletzt geändert durch § 7 

des Gesetzes vom 15. Oktober 2012 (GVBl. S. 341), BS 2126-10, wird verordnet: 

 
Artikel 1 

 
Die Landesverordnung zur Absonderung von mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 

infizierten oder krankheitsverdächtigen Personen und deren Hausstandsangehörigen 

und Kontaktpersonen vom 12. Februar 2021 (GVBl. S. 100, BS 2126-17) wird wie folgt 

geändert:  

§ 3 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

1. Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Die Absonderung endet für  

1. Hausstandsangehörige, deren PCR-Test nach Absatz 1 Satz 1 ein negatives 

Ergebnis aufweist und die während der Dauer der Absonderung keine 

typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 

entwickelt haben, nach Ablauf von 14 Tagen nach Vornahme des PCR-Tests 

bei der positiv getesteten Person, 

2. Kontaktpersonen der Kategorie I, deren PCR-Test nach Absatz 2 Satz 1 ein 

negatives Ergebnis aufweist und die während der Dauer der Absonderung 

keine typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 



   

 

entwickelt haben, nach Ablauf von 14 Tagen nach dem letzten Kontakt mit der 

positiv getesteten Person gemäß Mitteilung des zuständigen 

Gesundheitsamts.“ 

 

2. Satz 3 erhält folgende Fassung: 

„Ist das Ergebnis des Tests nach Satz 2 negativ, bestimmt sich die Beendigung der 

Absonderung nach Satz 1.“ 

 

3. Satz 6 erhält folgende Fassung: 

„Für die Zwecke der Berechnung der Absonderungsdauer wird im Fall des Satzes 

1 Nr. 1 der Tag der Vornahme der Testung und im Fall des Satzes 1 Nr. 2 der Tag 

des letzten Kontakts mit der positiv getesteten Person nicht mitgezählt.“  

 

Artikel 2 

 

Diese Verordnung tritt am 17. Februar 2021 in Kraft. 

 

 

Mainz, den 17. Februar 2021 

 

Die Ministerin 

für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie 

 


